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Zeitraum von zwei bis vier Minuten — bis zur Bewußtlosig
keit gewürgt. Aus dieser Art des Vorgehens und den tatbe
gleitenden Äußerungen des Angeklagten hat das Bezirksge
richt den zutreffenden Schluß gezogen, daß er in Tötungsab
sicht handelte. Die rechtliche Beurteilung der Tat als beende
ter Versuch des Totschlags gemäß § 113 Abs. 1 Ziff. 3, Abs. 2 
StGB ist unter den genannten Voraussetzungen nicht zu be
anstanden.

Nicht auseinandergesetzt hat sich das Bezirksgericht mit 
dem Vorbringen des Angeklagten zur Beatmung der bewußt
losen Geschädigten. Die Begründung des erstinstanzlichen Ur
teils läßt nicht erkennen, ob das Bezirksgericht die Einlas
sungen des Angeklagten auch insoweit für unwahr erachtet 
oder sie zwar als zutreffend unterstellt, ihnen aber keine Be
deutung für die zu treffende Entscheidung beigemessen hat. 
Damit wurde verkannt, daß es auch bezüglich der vom Ange
klagten angegebenen Hilfemaßnahmen einer exakten Sach
aufklärung bedarf, um das Ausmaß seiner strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit richtig bestimmen und eine gerechte Strafe 
festsetzen zu können.

Seine im bisherigen Verfahrensverlauf getätigten Aus
sagen zu Art und Umfang der Hilfeleistung nach Eintritt der 
Bewußtlosigkeit des Opfers laufen insgesamt darauf hinaus, 
daß er Handlungen mit dem Ziel einer Normalisierung der 
Atmung der Geschädigten vornahm (Absaugen von Blut aus 
der Nase und Einblasen von Luft in die Nasenlöcher, Bewegen 
der Arme der Geschädigten im Wechsel u. a.). Nach der Dar
stellung des Angeklagten habe sie danach mehrmals tief Luft 
geholt und „ganz normal“ ausgesehen, woraufhin er über
zeugt gewesen sei, daß ihr „nichts mehr passieren“ könne.

Hierzu ist mit Hilfe des bereits vom Bezirksgericht einbe
zogenen gerichtsmedizinischen Sachverständigen festzustel
len, inwieweit sich aus den erhobenen Befunden Schlußfol
gerungen hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben des 
Angeklagten zur Hilfeleistung am bewußtlosen Opfer gewin
nen lassen. Soweit danach von der Vornahme im einzelnen 
noch exakt zu klärender Hilfemaßnahmen auszugehen ist, 
wird zu prüfen und zu beurteilen sein, ob sie geeignet waren, 
zur Abwendung der durch die beendete Versuchshandlung 
heraufbeschworenen akuten Gefahr des Todeseintritts beizu
tragen. Ist dies den konkreten Umständen nach zu bejahen 
bzw. nicht auszuschließen, wird hinsichtlich des versuchten 
Totschlags, dessen Vorliegen auch durch nachträgliche Bemü
hungen zur Folgenabwendung nicht in Frage gestellt wird, 
infolge Vorliegens tätiger Reue von Strafe abzusehen sein 
(§ 21 Abs. 5 StGB). Der Angeklagte wäre in diesem Fall wegen 
der durch sein Handeln vollendeten schweren Körperverlet
zung nach Maßgabe des § 116 Abs. 1 und 2 StGB zu bestrafen. 
Erweist sich demgegenüber, daß zwar freiwillige und aktive, 
zur Folgenabwendung jedoch objektiv ungeeignete Bemü
hungen Vorlagen, sind die Anforderungen an das Vorliegen 
tätiger Reue nicht erfüllt. Derartige Bemühungen sind aber 
bei der Strafzumessung angemessen zu berücksichtigen (vgl. 
OG, Urteil vom 19. Oktober 1984 — 5 OSB 27/84 —). Dement
sprechend wird in Abhängigkeit vom Ergebnis der erforder
lichen erneuten erstinstanzlichen Beweisaufnahme selbst 
dann, wenn es bei einem Strafausspruch wegen Totschlags
versuchs verbleiben sollte, ein deutlich geringeres Strafmaß 
in Betracht zu ziehen sein. Dabei wird auch dem Umstand 
größere Bedeutung beigemessen werden müssen, daß die 
Folgen der Tat durch eine relativ kurzzeitige ärztliche 
Behandlung behoben werden konnten und keine nachhaltigen 
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Geschädigten 
zu verzeichnen sind.

Bei der Vorbereitung der neuen Hauptverhandlung erster 
Instanz hat das Bezirksgericht zu beachten, daß ein Antrag 
des Arbeitskollektivs auf Zulassung eines gesellschaftlichen 
Verteidigers vorliegt. Dies wurde im bisherigen gerichtlichen 
Verfahren übersehen, und der insoweit beauftragte Bereichs
leiter G. wurde als Kollektivvertreter geladen und vernom
men. Damit blieb dem Kollektiv eine von ihm angestrebte 
und gesetzlich garantierte Form demokratischer Mitwirkung 
im Strafverfahren versagt. Es ist zu sichern, daß über den 
diesbezüglichen Antrag ordnungsgemäß entschieden und der 
gesellschaftliche Verteidiger bei der Wahrnehmung seiner 
Rechte unterstützt wird (§§ 54 Abs. 3, 197, 207 StPO).
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